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Genese einer Ausbildungsordnung 
Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte eines Ausbildungsordnungsentwurfes für das Friseurhandwerk 

Am Beispiel eines AusbIldungsordnungsentwurfes für das 
Friseurhandwerk wird die Entstehungsgeschichte einer 
Ausbildungsordnung in Form einer Synthese praxisorientier­
ter Erfahrungen und wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse 
beschrieben. Obwohl eine auf dieser Basis erstellte Ausbil­
dungsordnung eine relative Verbesserung der Berufsausbil­
dung mit sich bringt, bleibt immer noch eine Fülle von Pro­
blemen der beruflichen Bildung offen. Eine tabellarische 
Darstellung der Ausbildungsinhalte informiert über die sach­
liche und zeitliche Gliederung des Entwurfes. 

1. Notwendigkeit der Neuordnung 

Bereits vor der Existenz der vom Hauptausschuß beschlosse­
nen Grundsätze über das "Verfahren des BBF zur Erstellung 
beruflicher Curricula" versuchte das Bundesinstitut für Be­
rufsbildungsforschung seinem gesetzlichen Auftrag, die 
Grundlagen der Berufsbildung zu klären, Inhalte und Ziele 
der Berufsausbildung zu ermitteln und die Anpassung der 
Berufsbildung an die technische, wirtschaftliche und gesell­
schaftliche Entwicklung vorzubereiten, auch im Bereich der 
Ausbildungsordnungsforschung gerecht zu werden. Das be­
sondere Problem dieses Arbeitsgebietes besteht darin, daß 
einerseits die Öffentlichkeit eine rasche und umfassende Re­
form der Ausbildungsordnungen erwartet und andererseits 
der Möglichkeit, berufliche Curricula auf wissenschaftlicher 
Grundlage erarbeiten zu können, zunächst noch enge Gren­
zen gesetzt sind, und zwar in personeller und wissenschaft­
licher Hinsicht. Das angestrebte Ziel, berufliche Curricula 
ausschließlich auf wissenschaftlicher Basis zu erstellen, setzt 
vielfache Forschungsaktivitäten voraus und läßt sich 
deshalb nur schrittweise realisieren. Um den Umfang dieser 
Aktivitäten in etwa zu charakterisieren, sollen hier einige 
schlagwortartig genannt werden: Inhaltliche Feldbestimmung, 
Ermittlung und Operationalisierung von Lernzielen, Kodifi-

zierung von Lernsequenzen, Ermittlung von Lernzeiten, Eig­
nungsanforderungen der Auszubildenden und der Ausbil­
dungsstätten, Ermitteln des optimalen Lernortes u. a. m. 
Allein diese unvollständige Aufzählung der zu erforschenden 
Komplexe, die darüber hinaus noch auf die jeweiligen Fach­
bereiche bezogen werden müßten, läßt erkennen, daß kurz­
und mittelfristig dem Wunsch nach neuen beruflichen Curri­
cula nur mit Ausbildungsordnungen in Form von Synthesen 
praxisorientierter Erfahrungen und wissenschaftlich fundier­
ten Erkenntnissen entsprochen werden kann, wobei allerdings 
zu hoffen bleibt, daß die letztere Komponente als Funktion der 
Zeit in zunehmendem Maße an Bedeutung gewinnt. Diese 
Ausführungen sollen verdeutlichen, daß es sich bei der Ge­
nese der Ausbildungsordnung für das Friseurhandwerk nicht 
um die Darstellung der Entstehung eines wissenschaftlich 
abgesicherten beruflichen Curriculums handelt, sondern um 
die Schilderung der Entstehungsgeschichte dieser Ausbil­
dungsordnung, die allgemein gebräuchliche Begriffe als Ar­
beitshypothese übernimmt, ohne sie zu hinterfragen, und in 
allen jenen Bereichen, wo keine wissenschaftliche Antwort 
auf die anstehenden Probleme vorhanden war, auf pragma­
tische Art und Weise eine Lösung herbeigeführt wurde. Eine 
Lösung, die den Konsens der Sozialpartner gefunden hat und 
die gemessen an den zuvor geltenden Ordnungsunterlagen 
eine Verbesserung der betrieblichen Berufsausbildung zu ge­
währleisten verspricht. 
Zunächst wäre die Frage nach dem Begründungszusammen­
hang der Priorität und den Auwahlkriterien für die Erarbei­
tung dieser Ausbildungsordnung zu beantworten. Wie die 
Statistik im Jahre 1970 aufwies, hatte der Ausbildungsberuf 
Friseur 51 331 Auszubildende. Der Zahl nach steht somit die­
ser Ausbildungsberuf an 6. Stelle der zur Zeit rund 500 exi­
stenten Ausbildungsberufe. Die für die Berufsausbildung gül­
tigen "Fachlichen Vorschriften zur Regelung des Lehrlings­
wesens und der Gesellenprüfung im Friseurhandwerk" datie­
ren aus dem Jahre 1957. Allein das Alter dieser Ausbildungs-
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ordnung und die damit notwendige Aktualisierung der Aus­
bildungsinhalte in Verbindung mit der großen Zahl der be­
troffenen Auszubildenden erforderten die Revision dieser 
Ausbildungsordnung, ganz abgesehen von der durch das Be­
rufsbildungsgesetz notwendig gewordenen formalen überar­
beitung der Ausbildungsordnungen schlechthin. 

2. Prozedere der Neuordnung 

Die Personalsituation und -struktur in der Aufbauphase der 
Hauptabteilung F 3 erlaubten es nicht, den Ausbildungsord­
nungsentwurf für das Friseurhandwerk hausintern, d. h. im 
Wege der Eigenforschung zu erstellen. Deshalb wurde dieses 
Arbeitsvorhaben als Fremdauftrag dem "Forschungsinstitut 
für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln" 
übertragen. Der Forschungsplan des Kölner Instituts sah wie 
folgt aus: 

a) Studium der deutschsprachigen Literatur einschließlich der 
einschlägigen Lehrbücher, der Ordnungsunterlagen für die 
Berufsausbildung im Friseurhandwerk sowie der berufs­
analytischen Literatu r. 

b) Durchführung von Tätigkeitsanalysen zur vollständigen Er­
fassung der Berufsinhalte des Friseurhandwerks ein­
schließlich der Entwicklungstendenzen in diesem Hand­
werksberuf, soweit sie durch die Untersuchungen soge­
nannter "fortschrittlicher Betriebe" zu ermitteln sind. Er­
fassung der beruflichen Tätigkeiten durch mehrmethodi­
sches Vorgehen: Beobachtung und Interview am Arbeits­
platz sowie Expertenbefragung und -beratung zum Erhe­
bungsergebnis. 

c) Erstellung eines standardisierten Fragebogens aufgrund 
der gewonnenen Fakten zur Ermittlung der Ausbildungs­
inhalte sowie von Angaben über den Ausbildungsort, die 
Ausbildungsabschnitte und die notwendigen Ausbildungs­
zeiten. Nach Pretest Durchführung einer Erhebung bei 160 
Ausbildungsbetrieben, ausgewählt durch Zufallsstichprobe 
und gestreut über die Bundesrepublik Deutschland. 

d) Diskussion und Beratung folgender Problemkreise mit Ex­
perten zur Gewinnung einer Ausbildungskonzeption: - Er­
hebungsergebnisse - Möglichkeit der Einführung einer 
Stufenausbildung - Ausbildungsdauer - Gewichtung be­
stimmter Ausbildungsinhalte (z. B. kosmetischer Bereich) 
- Führen von Berichtsheften - Prüfungsanforderungen. 

e) Erarbeitung eines Ausbildungsordnungsentwurfes auf-
grund der Erhebungsbefunde und der Expertenberatung. 

Der nach diesem Forschungsplan erstellte Ausbildungsord­
nungsentwurf wurde im BBF in bezug auf seine formale und 
inhaltliche Gestaltung überprüft und überarbeitet. Dies erwies 
sich einerseits als notwendig wegen der seit der Auftrags­
vergabe im Wirtschaftsministerium geänderten Auffassung 
über die Form und Justiziabilität der Ausbildungsordnungen, 
andererseits zeigte es sich als erforderlich, daß sowohl in­
haltliche Fragen als auch die Formulierungsproblematik noch­
mals mit Fachexperten und den betroffenen Organisationen 
beraten und abgestimmt werden mußten, insbesondere ging 
es dabei um die "Eindeutigkeit, Einheitlichkeit, Abstraktions­
ebene und Gewichtung" der Ausbildungsinhalte und/oder der 
sie bezeichnenden Termini. 

Expertengutachten und Beratungsergebnisse der Sitzungen 
mit den an der Friseurausbildung interessierten Institutionen 
und beteiligten Ministerien waren jeweils die Grundlage für 
die Erstellung neuer Ausbildungsordnungsentwürfe. Diese 
Fachinformations-, Beratungs- und Abstimmungsgespräche 

erwiesen sich insofern als langwierig, als Terminabsprachen 
für Stellungnahmen und Sitzungen mit einer großen Gruppe 
von Beteiligten (BMA, BMWi, DGB, DHKT, DLV, GEW, ÖTV, 
ZDF) getroffen werden mußten und diese Vereinbarungen 
sich nicht immer wegen fremdbestimmter Unwägbarkeiten 
realisieren ließen. Als Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses 
wurde am 20. Februar 1973 den zuständigen Ministerien ein 
Ausbildungsordnungsentwurf für das Friseurhandwerk zum 
Erlaß einer Rechtsverordnung eingereicht. 

3. Offene Probleme der Neuordnung 

Unabhängig von den relativen Verbesserungen, die diese Aus­
bildungsordnung für die Berufsausbildung im Friseurhand­
werk mit sich bringen wird, sei nicht verkannt, daß dennoch 
eine Fülle von Problemen im Zusammenhang mit der beruf­
lichen Bildung in diesem Handwerk offen bleibt. Lediglich 
zur Verdeutlichung des Problembewußtseins seien hier einige 
davon aufgegriffen. Dabei sollen die in § 25 BBiG angegebe­
nen formalen Mindestanforderungen an eine Ausbildungsord­
nung Ausgangspunkt der überlegungen sein: 

a) B e z eie h nun g des Aus b i I dun g s b e ruf e s 
Wie bereits oben gesagt, wurden bei der Erarbeitung des 
Ausbildungsordnungsentwurfes allgemein gebräuchliche, aber 
nicht eindeutig definierte Begriffe als Arbeitshypothesen über­
nommen, so auch der des Ausbildungsberufes. Ungeachtet 
der Tatsache, daß der Friseur in der Anlage Ader Hand­
werksordnung aufgeführt und damit als Handwerksberuf 
gleichzeitig Ausbildungsberuf ist, müßte eine wissenschaft­
liche Untersuchung dieses Faktum der Identität von Hand­
werksberuf und Ausbildungsberuf in Frage stellen. Jeder Be­
ruf, der als Ausbildungsberuf anerkannt werden soll, müßte 
an hand der gleichen Kriterien gemessen werden, so daß auf­
grund eindeutiger und allgemein verbindlicher Unterschei­
dungsmerkmale eine Entscheidung, ob es sich um einen Aus­
bildungsberuf handelt oder nicht, gefällt werden kann. Selbst 
wenn dieser Gedanke lediglich als rhetorischer Einwand ge­
wertet werden könnte, weil ein derartiger Kriterienkatalog für 
Ausbildungsberufe (noch) nicht vorliegt, so sei - und das los­
gelöst vom Beispiel Friseur - wenigstens der Hinweis erlaubt, 
daß allein die große Zahl von Auszubildenden noch nicht aus­
schlaggebend dafür sein kann, ob es sich bei der einen oder 
anderen Berufstätigkeit um einen Ausbildungsberuf handelt, 
oder ob Handwerksberufe lediglich, weil sie in der Anlage A 
der Handwerksordnung aufgenommen wurden, unkritisch als 
Ausbildungsberufe angesehen werden müssen. 

Da der Berufsbildungsprozeß - und auf diese Feststellung 
hat das Handwerk schon immer besonderen Wert gelegt -
nicht mit dem Abschluß der Gesellenprüfung beendet ist, 
kann das Zahlenverhältnis der Beschäftigten in einem Aus­
bildungsberuf zum Verhältnis der Auszubildenden nicht einer­
lei sein. Die Frage des § 22 BBiG nach der Eignung der Aus­
bildungsstätte und insbesondere nach der Zahl der Auszubil­
denden im angemessenen Verhältnis zur Zahl der beschäftig­
ten Fachkräfte hat zweifellos nicht nur einen berufspädagogi­
schen Aspekt, sondern auch einen arbeitsmarktpolitischen, 
der im Interesse der Jugendlichen auch bei der Erstellung 
einer Ausbildungsordnung berücksichtigt werden mußte. 

b) Aus b i I dun g s d aue r 
Hierzu hat der Gesetzgeber das Limit gesetzt, nicht mehr als 
drei und nicht weniger als zwei Jahre. Zweifellos hätte sich 
eine wissenschaftlich fundierte Festsetzung der Ausbildungs­
zeit an den Ausbildungszielen zu orientieren und dabei die 
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Ausbildungsrahmenplan 
Ausbildungsberufsbild 1. Ausbildungshalbjahr 2. Ausbildungshalbjahr 

1. Beurteilen des Haares, der Kopfhaut, der Haut und der Nagel Kenntnisse uber Aufbau, Eigenschaften und Prufen und Beurteilen von Struktur und 
Funktionen von Haar und Kopfhaut sowie Pflegezustand des Haares, 
Wachstum des Haares, Kenntnisse uber biologische Zusammenhange 
Erkennen und Beurteilen von Strukturunter· sOWie Schaden und Erkrankungen von Haar 
schieden und Strukturveranderungen des und Kopfhaut, Haut und Nageln 
Haares 

2. Kenntnisse magl. Schaden bei Haar-, Haut- u. Nagelbehandlungen u. deren Verhutung a) Chemische Schadlgungen 

3 Kenntnisse der Wirkung und Anwenden von Reinigungs- und Pflegepraparaten Grundsatze des Umgehens mit Chemikalien, Kenntnisse der Wirkung und Anwendung von 
sowie von Chemikalien bei Haar-, I-Iaut- und Nagelbehandlungen MLschen und Verdunnen von Chemikalien anorganischen Chemikalien, dLe bel Haar-, 

und Praparaten Haut- und Nagelbehandlungen und bel hygie-
nischen Maßnahmen Verwendung finden, 
Insbesondere Wasser, Wasserstoffsuperoxyd, 
Sauren, Laugen, Salze 

4. Auswahlen der h.ir die Behandlungen geeigneten Praparate sowie Kenntnisse uber a) SpeZielle Wirkung der Bestandteile und der In den verschiedenen Praparaten 
deren Anwendung und Wirkung getroffenen Kombinationen 

5. Umgang mit Kunden, Kundenberiltung und Verkaufstechnik a) Kenntnis der Kundentypen b) Umgangsformen gegenuber Kunden 

6. Remigen des Haares und der Kopfhaut Naßremlgen des Haares und der Kopfhaut Trockenremlgen des Haares und der Kopfhaut 
mit schaumenden und nichtschaumenden 
Praparaten 

7. Massieren der Kopfhaut und Anwenden von Kopfwassern, Haarkuren und -packungen Auftragen von Kopfwassern, Haarkuren und Manuelles MaSSieren der Kopfhaut. 
-packungen mit und ohne Scheiteltechnik Lockerungsmassage, Durchblutungsmassage 
sowie Welterbehandeln, Insbesondere Ab-
spulen und Emulgieren nach Maßgabe der 
verwendeten Praparate 

8. Haarschneiden Abteilen und Bestimmen der Haarlangen so- Vorformen der geplanten Frisur unter Beruck-
wie Vorschneiden mit der Haarschneldema- slchtlgung von Haaransatz, Wuchsrichtung und 
schlne Fall des Haares; 

Schneiden mit verschiedenen Haarschneide-
geraten, Insbesondere Konturenschneiden, 
Stumpfschneiden, Effilieren mit der Effilier-
schere 

9. RaSieren und Bartformen RaSieren mit Messern, Klingen und anderen 
RasIergeraten einschließlich Vor- und Nachbe-
handlung 

10. FrISieren Vorformen der geplanten Fnsur unter Be- Fmurenformung durch Wickeln, Wellen und 
ruckslchtlgung von Haaransatz, Wuchsrtch- einfachere Papillotiertechniken, 
tung und Fall AusfrisIeren emfacher Fnsuren 

11. Dauerwellen Schutzen von Kopf- und GeSichtshaut, ms- Abteilen des Haares, Bestimmen der WIckler-
besondere durch Cremen und Abdecken zur starke und Wickeln des Haares, 
Vorbereitung der Dauerwelle Ansetzen der gewahlten Dauerwellpraparate 

nach Anweisung 

12. Farbverandernde Haarbehandlungen: Haarfarben, -tonen, -blondieren und -entfarben Farbansprache Feststellen der Ausgangsfarbe 
des Haares 

13. Kosmetische Pflege der Haut nach gegebenem Behandlungsplan und dekoriltive 
Kosmetik 

14. Nagelpflege Schneiden und Fellen der Nagel, 
Polieren und Lacken der Nagel 

15. Kenntnisse uber Haarteile und Perucken Kenntnisse der Art, Herkunft und Verwen-
dung der Haarsorten und der als Haarersatz 
verwendeten Fasern, 
Kenntnisse der speZiellen Eigenschaften der 
fur Haarteile und Pe rucken verwendeten Haare 
und Fasern 

16. Anfertigen von Haarteilen sowie Instandsetzen, Reinigen und Pflegen von Haarteilen Aufspannen von Haarteilen und Perucken Zeichnen und Montieren von Haarteilen und 
und Perucken sowie Ordnen des Haares, Perucken, 

Naß- und TrockenreinIgen von Haarteilen Anwenden von speZiellen Pflegepraparaten 
und Perucken unter Beachtung der Schutz- fur Haarteile und Perucken 
vorschnften 

17. Farben- und Formenlehre sowie deren Anwendung einschließlich Stilkunde Kenntnisse und Anwendung der Formelemen-
te Linien, Flachen, Korper 

18. Kenntnisse der Im Friseurhandwerk verwendeten Werkzeuge, Gerate und Maschinen a) Werkzeuge und Gerate zur manuellen Verwendung, Insbesondere Kamme, Bursten, Messer, 
sowie deren Pflege Scheren, Fellen, WIckelgerate, Werkzeuge fur Haararbeiten 

19. Kenntnisse und Anwendung der gesetzlichen Hygienebestimmungen fLir das Friseur- Kenntnisse und Anwendung der gesetzlichen Hygienebestimmungen fur das Fflseurhandwerk 
handwerk sowie Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sowie Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz 

20. Kenntnisse des Arbeitsschutzes und der Unfallverhutung a) Arbettsschutzvorschflften In Gesetzen und Verordnungen b) Unfallverhutungsvorschrlften 
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3. Ausbildungshalbjahr 

Prufen und Beurteilen von Zustand und 
Funktion der Kopfhaut, 
Prufen und Beurteilen der Gestaltmerk­
male der Haut Felderung, Poren, Falten, 
Relief sowie Prufen und Beurteilen der 
Tatlgkeltsmerkmale der Haut. TaIgab­
sonderung, Schweißabsonderung, Durch­
blutung; 
Kenntnisse uber Aufbau, Wachstum, 
Eigenschaften und Funktionen der Haut 
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4. Ausbildungshalbjahr 

Beurteilen des Haares und der Kopfhaut 
Im Hinblick auf das Anwenden von Hailr­
kuren und -packungen sowie auf Dauer­
welle, 
Unterscheiden der arztllch-behandlungs­
bedurftlgen von kosmetisch zu behan­
delnden Hautveranderungen, 
Kenntnisse uber Schaden und Erkrankun­
gen der Haut 

5. Ausbildungshalbjahr 

Beurteilen des Haares Im Hinblick auf 
farbverandernde Haarbehandlungen, 
Erkennen des Hauttyps; 
Aufbau, Wachstum, Eigenschaften und 
Funktion der Nagel 

37 

6. Ausb,ldungshllbjahr 

Kenntnisse uber Schaden und Erkrankungen 
der Nagel 

b) Thermische Schadlgungen cl Mechanische Schadlgungen 

Kenntnisse der Wirkung und Anwendung 
von organischen Chemikalien, die bel 
Haar-, Haut- und Nagelbehandlungen und 
bel hygienischen Maßnahmen Verwen­
dung finden, Insbesondere Alkohole, orga­
nische Losungsmittel, Fette, organische 
Sauren und deren Salze 

Kenntnisse der chemischen Reaktionen 
an Haar, Haut und Nageln bel der Anwen­
dung von Chemlkalren 

bl Moglrche Nebenwrrkungen und besondere Falle, cl Allgemeine und spezielle Anwendungsverfahren, Insbesondere Relnrgungspraparate fur Haar, Haut und Nagel, Haarpflege und 
-kurpraparate, Frrsrermlttel, strukturverandernde Haarbehandlungsmluel, farbverandernde Haarbehandlungsmrttel, Hautpflege­
praparate, Nagelpflegepraparate und spezielle Pflegepraparate fur Haarteile und Perucken 

die die Anwendung bestrmmter Praparate ausschließen 

cl Behandlungsberatung, dl Kenntnrs der Verkaufswaren und Verkaufsberatung, e) Verkaufstechnik, fl Lagerungsvorschriften, 

Dosieren und Ansetzen von Haarpflegepra- Manuelles Massieren der Kopfhaut Im Bln- Massieren der Kopfhaut mit Ma!.sageappara- Erstellen von Behandlungsplanen fur das An-
raten nach gegebenem Behandlungsplan degewebe ten wenden von Kopfwassern, Haarkuren und 

-packungen 

Ubergangsschnelden mrt Kamm und Schere Erstellen von Frrsurenvorschlagen als Grund- Selbstandrges Haarschneiden gemaß Frrsuren-
und mit der Haarschneldemaschrne, Effrlle- lage fur den Haarschnitt unter Beruckslchtr- vorschlag 
ren mit Haarschnerdescheren und Effllrerge- gung der Kopf- und GesIchtsform, der Ge-
raten samterscheinung, der Haarqualrtat und der 

Modetendenz 

Vorschneiden des Bartes mit der Haar- Formen des Bartes mit Kamm und Schere 
schnerdemaschlne 

Frrsurenformen durch Fonen und durch Erstellen von Frrsurenvorschlagen als Grund- Ausfrrsreren schwlerrger Frrsuren 
schwierigere Paprllotrertechnlken lage fur das Frisieren unter Berucksrchtlgung 

der Kopf- und GesIchtsform, der Gesamter-
schelnung, der Haarqualltat und der Mode-
tendenz 

Auftragen des Dauerwellmiuels; Bestimmen des Dauerwellverfahrens unter Erstellen von Dauerwellen nach verschIede-
Uberwachen des Dauerwellvorganges und Beruckslchtlgung der Haarqualltat und der nen Verfahren 
der EInwirkzeit, Modetendenz; 
FIXieren und Welterbehandeln der Dauerwelle Selbstandiges Ansetzen der gewahlten 
nach Maßgabe der verwendeten Praparate Dauerwellpraparate 

Abteilen des Haares und Auftragen von farb- Dosieren und Ansetzen farbverandender Farbansprache Auswahlen der ZIelfarbe 
verandernden Mitteln; Mittel nach gegebenem Behandlungsplan unter Beruckslchtlgung der Gesamterschel-
Uberwachen der Farbveranderung und der nung und der Modetendenz; 
Ernwrrkzelt bel farbverandernden Haarbe- FeststeIlung der Vertraglichkelt der Haut 
handlungen sowie Welterbehandeln, Insbe- gegenuber den verwendeten Praparaten 
sondere durch Emulgieren, Abspulen, Neu- bel farbverandernden Haarbehandlungen 
trallsleren 

Reinigen der Haut sowie Legen von Kompres- Manuelles Massieren rn einfachen Massage- Manuelles Massieren bei der kosmetischen Anwenden von Bestrahlungen bel der kas-
sen nach gegebenem Behandlungsplan, techniken nach gegebenem Behandlungsplan, Pflege der Haut In schwlengen Massagetech- metischen Pflege der Haut nach gegebenem 
Formen von Augenbrauen und Wimpern Anwenden von Packungen, Masken und nlken sowie Massieren mit Massageappara- Behandlungsplan, 

Dampfbadern bel der kosmetischen Pflege ten nach gegebenem Behandlungsplan; Auftragen von Make-up-Praparaten; 
der Haut nach gegebenem Behandlungsplan, Farben von Augenbrauen, Wimpern und Enthaaren bel der kosmetischen Pflege der 
Anbrrngen von kunstlichen Augenbrauen, Barten Haut 
Wimpern und Barten 

Entfernen der Nagelhaut Beurteilen von Form, Beschaffenheit und 
Veranderungen der Nagel aus kosmetischer 
Sicht 

Kenntnisse der Arten und Eigenschaften von Verfahren der Haarpraparatlon Kenntnisse uber Arten und Formen der 
Werk- und HIlfsstoffen fur HaarteJle und Haartede und Perucken 
Perucken 

Tressieren und Kordeln, Knupfen von Haarteilen und Perucken, Anfertigen einfacher Haarteile; Instandsetzen von Haarteilen und Perucken 
Erkennen von Art und Ouahtat der rn Haar- Fnsurenformen und Ausfrrsleren von Haar- Farbauffrrschen und Farbverandern bel 
teilen und Perucken verarbeiteten Werkstoffe teilen und Perucken Haarteilen und Perucken nach gegebenem 

Behandlungsplan 

Kenntnisse der Systeme der Farbenlehre, Anwenden der Farbenlehre bel farbveran- Anwenden der Formenlehre bel der Fnsu- Anwenden der Farbenlehre bel der dekoratl-
Farbkreise, Gegenfarben, Farbenmischung, dernden Haarbehandlungen, rengestaltu ng ven Kosmetik, 
Kenntnisse der Proportionslehre des mensch- Kenntnisse der Stilkunde, Insbesondere Anwenden der Formenlehre bel der dekoratl-
lichen Korpers und der Frrsur i Fnsurengeschrchte sowie deren Anwendung ven Kosmetik 

b) Gerate und Maschinen, Insbesondere Haartrockengerate, Massageapparate, Bestrahlungsgerate 

Kenntnisse und Anwendung der gesetzlichen Hygrenebestlmmungen fur das Fnseurhandwerk sowie Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz 

cl Verhalten bel Unfallen, Erste Hilfe; d) Notwendigkeit und Bedeutung der Arbeitshygiene, wie allgemeine Sauberkeit und geeignete Arbeitskleidung 
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gesetzlich gegebenen Eckdaten zu berücksichtigen. Dieser 
Bestimmung der Ausbildungsdauer müßten dann aber ver­
gleichende Untersuchungen über Ausbildungszeiten bei der 
Vermittlung der in Frage kommenden Ausbildungseinheiten 
vorausgegangen sein, damit nicht die Festsetzung der ange­
messenen Ausbildungsdauer durch traditionsbedingte, stan­
despolitische oder tarifrechtliche Vorstellungen belastet wird. 

c) Fe r t i g k e i te nun d K e n n t n iss e, die G e gen -
stand der Berufsausbildung sind (Aus­
bildungsberufsbild) 

Unabhängig von der Tatsache, daß die Berufsinhalte der ein­
zelnen Handwerke auch in ihrer gegenseitigen Abgrenzung zu 
anderen Handwerksberufen in dem sogenannten Berufsbild 
nach § 45 HwO festgelegt sind, stellt sich die Frage nach der 
Bestimmung der Ausbildungsinhalte. Sicherlich genügt die 
Ableitung des Ausbildungsberufsbildes vom Berufsbild nach 
§ 45 HwO nicht. Die Ausbildungsinhalte dürfen nicht allein 
auf die Verrichtung einzelner Tätigkeiten und deren vollstän­
dige Beherrschung abgestimmt, sondern müßten vielmehr 
auch auf die Transferierbarkeit beruflicher Fertigkeiten und 
Kenntnisse bezogen sein. Darüber hinaus müssen sie die zu­
künftige berufliche Entwicklung schon allein wegen der rela­
tiven Langlebigkeit einer Ausbildungsordnung vorwegneh­
men. Inwieweit Erhebungen in sogenannten "fortschrittlichen 
Betrieben" diesen Problemen gerecht werden können, muß in 
Frage gestellt werden. 

d) A nie i tun g zur s ach I ich e nun d z e i t I ich e n 
Gliederung (Ausbildungsrahmenplan) 

Die im Ausbildungsberufsbild festgelegten Ausbildungsinhalte 
sind in der sachlichen Gliederung unter sachlogischen Ge­
sichtspunkten geordnet und differenziert angegeben. Eine den 
Forderungen der Curriculumforschung gerecht werdende 
Darstellung begnügte sich nicht mit der Auflistung der Aus­
bildungsinhalte, sondern forderte auch die eindeutige Aus­
sage darüber, welche Verhalten der Auszubildende als Er­
gebnis des Ausbildungsprozesses zeigen soll, etwa in Form 
von Lernzielangaben. 
Die zeitliche Gliederung des Ausbildungsrahmenplanes ist 
nach didaktisch-methodischen Gesichtspunkten geordnet. Die­
se Aspekte setzen aber auch voraus, wenn man die "duale Be­
rufsausbildung" nicht nur als Begriff, sondern auch in praxi 
akzeptiert, daß man die Koordination der schulischen und be­
trieblichen Berufsausbildung realisiert, und gleichzeitig mit 

dem Erlaß einer Ausbildungsordnung ein verbindlicher Rah­
menlehrplan in Kraft gesetzt wird. Hierfür müßte das bislang 
nicht erforschte Problem des Gleichlaufes, des Vorlaufes oder 
Nachlaufes theoretischen Wissens und praktischer Fertigkei­
ten untersucht werden. Schließlich fehlen auch Untersu­
chungsergebnisse darüber, wie inhaltlich voneinander un­
abhängige Ausbildungseinheiten zeitlich anzuordnen sind, um 
die Effizienz der Berufsbildung zu optimieren. 

e) Pr ü fun g san f 0 r der u n gen 

Gerade das Problem der objektivierten Leistungskontrolle 
auch in bezug zu den (doppelt) qualifizierenden Bildungsab­
schlüssen und dem Berechtigungswesen ist mehr der Bereich, 
in dem erfahrene Praktiker ihre Kenntnisse der Berufsbildung 
zur Verfügung stellen als Wissenschaftler ihre Forschungser­
gebnisse praktisch nutzbar machen können. 

Wenn an hand der Forderungen des § 25 Abs. 2 BBiG einige 
Probleme der Ausbildungsordnungsforschung skizziert und 
auf Fragen aufmerksam gemacht wurde, die bei der Neuord­
nung der Ausbildung im Friseurhandwerk noch offen blieben, 
ist doch davon auszugehen, daß die Ausbildungsordnung in 
der vorliegenden Form mit als Beitrag für eine bessere Be­
rufsausbildung im Friseurhandwerk anzusehen ist. 

4. Tabellarische Darstellung der Ausbildungsinhalte 
Das Berufsbildungsgesetz verlangt von dem Ausbildenden, 
daß er für den Auszubildenden einen individuellen Ausbil­
dungsplan zu erstellen hat. Die Erfahrung zeigte jedoch, daß 
die Form, in der Ausbildungsordnungen bisher als Rechtsver­
ordnung im Bundesgesetzblatt erschienen, den am Ausbil­
dungsprozeß unmittelbar Beteiligten gelegentlich Schwierig­
keiten bereitete. Als Hilfe für den individuell zu erstellenden 
Ausbildungsplan sei hier der Inhalt des Ausbildungsberufs­
bildes und des Ausbildungsrahmenplanes in Form einer 
Tabelle wiedergegeben. Wenn auch diese tabellarische Dar­
stellung das Studium der Ausbildungsordnung nicht ersetzt -
zumal es sich hier lediglich um die inhaltliche Wiedergabe des 
vom BBF eingereichten Ausbildungsordnungsentwurfes han· 
delt, mit dessen Modifizierung gerechnet werden kann -, so 
vermittelt sie doch zunächst einen raschen überblick über die 
Ausbildungsinhalte sowie deren zeitliche Anordnung und er­
möglicht danach eine leichtere Auseinandersetzung mit der 
Rechtsverordnung. 


